
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Epidemien, Kinder- und Jugendpolitik
Akteure Regazzi, Fabio (cvp/pdc, TI) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Heidelberger, Anja
Schmid, Catalina
Schneuwly, Joëlle

Bevorzugte Zitierweise

Heidelberger, Anja; Schmid, Catalina; Schneuwly, Joëlle 2024. Ausgewählte Beiträge
zur Schweizer Politik: Epidemien, Kinder- und Jugendpolitik, 2018 - 2021. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 20.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Kriminalität

1Öffentliche Finanzen
1Direkte Steuern

2Sozialpolitik
2Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

2Gesundheitspolitik

2Epidemien

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

UNO Organisation der Vereinten Nationen
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BAG Bundesamt für Gesundheit
SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
StPO Strafprozessordnung
EO Erwerbsersatzordnung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
GAV Gesamtarbeitsvertrag
AVIG Arbeitslosenversicherungsgesetz
EOG Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei

Mutterschaft
(Erwerbsersatzgesetz)

WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
KAE Kurzarbeitsentschädigung
ÜL Überbrückungsleistung
SGCH SEXUELLE GESUNDHEIT SCHWEIZ
PHS Public Health Services
Swiss TPH Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut

ONU Organisation des Nations unies
CDF Contrôle fédéral des finances
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
OFSP Office fédéral de la santé publique
CSIAS Conférence suisse des institutions d'action sociale
CPP Code de prodédure pénale
APG allocations pour perte de gain
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
CCT Convention collective de travail
LACI Loi sur l'assurance-chômage
LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain)
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
PT Prestation transitoire
PHS Public Health Services
Swiss TPH Institut Tropical et de Santé Publique Suisse

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Die Fallzahlen von Cyberpädokriminalität stiegen seit Jahren an und befänden sich
gegenwärtig «auf einem Allzeithoch», so die Schätzungen des FBI und der UNO. Diese
Erkenntnis veranlasste Fabio Regazzi (cvp, TI) im Jahr 2019 dazu, mittels Postulat eine
Prüfung von rechtlichen und sonstigen Massnahmen zur Bekämpfung von sexuellem
Missbrauch von Kindern via Live-Streaming zu fordern. Als mögliche Massnahme solle
insbesondere der Einsatz von computergenerierten, künstlichen Bildern von Kindern
zur Anlockung potenzieller Täter geprüft werden. Dieser Ansatz habe sich in den
Niederlanden bereits seit 2014 als sehr effizient und wirksam entpuppt, sodass auch
Deutschland vorhabe, diesen künftig einzusetzen. Der Bundesrat sei sich der – durch
die Covid-19-Pandemie noch zusätzlich verstärkten – Zunahme von Pädokriminalität im
Internet und der deshalb grossen Relevanz von deren Bekämpfung sehr bewusst,
unterstrich Justizministerin Karin Keller-Sutter im September 2021 im Ratsplenum. Die
Bekämpfung von Pädokriminalität liege jedoch grundsätzlich in der Zuständigkeit der
Kantone, dies insbesondere seit der Rückübertragung bestimmter Aufgaben vom Bund
an die Kantone zu Beginn des Jahres 2021. Der Bundesrat vertrat die Meinung, dass
diese Rollenverteilung effizient und wirksam im Kampf gegen die Pädokriminalität sei
und dass daran festgehalten werden müsse. Aus diesem Grund beantragte er die
Ablehnung des Postulats. Der Nationalrat nahm das Postulat Regazzi in der
Herbstsession 2021 entgegen diesem Antrag mit 146 zu 37 Stimmen bei 4 Enthaltungen
an. Die Zustimmung zum Postulat war parteilich breit abgestützt und vereinte
vorwiegend Nationalrätinnen und -räte der Grünen, der SP, der Mitte und der SVP. Die
Grünliberalen und die FDP lehnten das Postulat grösstenteils ab. 1

POSTULAT
DATUM: 21.09.2021
CATALINA SCHMID

Im Herbst 2021 widersprach die RK-SR ihrer Schwesterkommission und gab der 2019
eingereichten parlamentarischen Initiative von Fabio Regazzi (heute mitte, TI) für eine
wirksame Bekämpfung der Pädokriminalität im Internet keine Folge. Zu diesem
Zeitpunkt hatte der Nationalrat das Anliegen der Initiative bereits im Rahmen der StPO-
Revision diskutiert und einem einschlägigen Einzelantrag Regazzi stattgegeben. Die
Schaffung des Netzwerks digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität (NEDIK)
durch Bund und Kantone habe zu einer besseren Vernetzung aller involvierten Stellen
geführt, führte die RK-SR in ihrer Medienmitteilung aus. Durch diese optimierte
Zusammenarbeit erfolge die Bekämpfung der Cyberkriminalität schon heute
koordinierter und effizienter, weshalb sie eine Verschiebung der Kompetenzen als
wenig sinnvoll erachte. Ausserdem liege die präventive polizeiliche Vorermittlung in der
Kompetenz der Kantone und sei somit keine Frage der Strafprozessordnung auf
Bundesebene. In diesem Sinne betrachtete die Kommission die von der grossen
Kammer in die StPO aufgenommene Umsetzung des Anliegens als «systematisch
falsch». 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.10.2021
CATALINA SCHMID

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Fabio Regazzi (cvp, TI) schlug vor, den durch die Corona-Krise gebeutelten Schweizer
Tourismus zu unterstützen, indem in der Schweiz wohnhafte Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler die Kosten von Übernachtungen in Schweizer Hotels und anderen
Beherbergungseinrichtungen zeitlich begrenzt von den Bundes-, Staats- und
Gemeindesteuern abziehen können sollten. Durch die ausbleibenden internationalen
Gäste würden die touristischen Strukturen unter Druck gesetzt, der Ausfall der
ausländischen Gäste müsse daher durch Schweizer Gäste kompensiert werden,
begründete Regazzi seine Initiative. Die Detailbestimmungen wie die Höhe des Betrags
und die Dauer der Abzugsmöglichkeit liess der Initiant offen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Nachdem die WAK-NR im Oktober 2020 eine Anhörung von Vertreterinnen und
Vertretern der Sozialpartner sowie der Wissenschaft zu den wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie durchgeführt hatte, zog Fabio Regazzi (cvp, TI) seine
parlamentarische Initiative zum Abzug der Kosten von Übernachtungen in Schweizer
Hotels von den Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern kommentarlos zurück. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2020
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

In Erfüllung eines Postulats Regazzi (cvp, TI) veröffentlichte der Bundesrat im Februar
2018 einen Bericht zur Prüfung der Grundlagen zur Sexualaufklärung der Stiftung
Sexuelle Gesundheit Schweiz (SGCH). Eine interdisziplinäre Expertengruppe, welche
das BAG eingesetzt hatte, habe die ihr von PHS und Swiss TPH vorgelegte Synthese aus
wissenschaftlicher Literatur, Interviews mit Fachpersonen und Gruppendiskussionen
diskutiert, bewertet und ergänzt. Basierend darauf habe sie einen Expertenbericht
verfasst. Dieser betone die wissenschaftlich fundierten Grundlagen der SGCH und die
weitreichende Unterstützung der Stiftung durch Fachpersonen. Vorhandene Kritik sei
lediglich auf Gruppen mit «wertkonservativer Grundhaltung» zurückzuführen. Die
inhaltlichen Schwerpunkte der Lehrpläne und die Entwicklung der Sexualaufklärung
gingen zu einem grossen Teil mit internationalen Empfehlungen einher. Insgesamt
würden die Arbeiten der Stiftung folglich gestützt. Zudem sei die SGCH bezüglich
Programmumsetzung und Sexualaufklärung eine wichtige Partnerin des BAG. Im Juli
2019 wurde das Postulat im Rahmen der Behandlung des Berichts des Bundesrates über
Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte 2018 abgeschrieben. 5

BERICHT
DATUM: 21.02.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidemien

Nur 67 Tage, nachdem das Parlament das Covid-19-Gesetz verabschiedet hatte und
noch bevor die Referendumsfrist dazu abgelaufen war – ein Referendum zum Gesetz
war überdies bereits angekündigt worden –, behandelte der Nationalrat in der
Wintersession 2020 bereits die erste Revision des Covid-19-Gesetzes. Dazu blieb ihm
nur ein Tag Zeit, da das Geschäft noch in der Wintersession fertig beraten werden sollte
und daher am nächsten Tag bereits die Behandlung im Zweitrat anstand. Esther Friedli
(svp, SG) und Fabio Regazzi (cvp, TI) stellten die Vorlage aus Sicht der WAK-NR vor, die
in ihren Positionen auch Mitberichte der SGK-NR und der WBK-NR berücksichtigt
hatte. Esther Friedli betonte, dass man bei der Verabschiedung des Gesetzes im
September 2020 noch nicht gewusst, habe, «dass wir bereits wenige Wochen später
von einer zweiten Welle heimgesucht» würden. Aufgrund dieser zweiten Welle gebe es
nun aber «punktuelle[n] Handlungsbedarf». Fabio Regazzi strich noch einmal die
Relevanz des Gesetzes hervor und betonte, dass es «das umfangreiche Hilfspaket des
Bundes ermöglicht […], Löhne zu garantieren, zum Erhalt von Arbeitsplätzen
beizutragen und von der Covid-19-Krise besonders betroffene Branchen zu
unterstützen». Grosse Hoffnung setzte die Kommission auch in die
Härtefallverordnung, die gleichentags in Kraft getreten war. Die Fraktionssprecherinnen
und -sprecher betonten in der Folge einhellig die Relevanz der geplanten Änderungen
und kündigten weitgehende Unterstützung der bundesrätlichen Botschaft an.
Entsprechend lag auch kein Antrag auf Nichteintreten vor. In der Folge behandelte der
Nationalrat die zahlreichen verschiedenen Aspekte der Revision in drei Blöcken. 

Im ersten Block wurden sämtliche Massnahmen, welche nicht die Härtefallhilfe oder
die Arbeitslosenversicherung betrafen, diskutiert: 
Grosse Änderungen schlug der Bundesrat im Sportbereich vor. So sollten CHF 115 Mio.
der bereits als Darlehen für Sportvereine zur Verfügung gestellten CHF 175 Mio. in A-
Fonds-perdu-Beiträge umgewandelt werden. Diese sollten für Fussball- und
Eishockeymannschaften der beiden höchsten Ligen sowie für Frauenfussball- oder
Fraueneishockeymannschaften und Klubs in den höchsten Ligen anderer Sportarten
bereitstehen. Die Beträge sollten dem Ausgleich der Mindereinnahmen durch Spiele
ohne oder mit weniger Zuschauerinnen und Zuschauern dienen und höchstens zwei
Dritteln der durchschnittlichen Ticketeinnahmen der Saison 2018/2019 abzüglich
tatsächlicher Ticketeinnahmen entsprechen. Dabei sah der Bundesrat jedoch eine
Reihe von Bedingungen vor: ein fünfjähriges Verbot, Dividenden oder Kapitaleinlagen
auszuzahlen, eine Reduktion der Einkommen aller Angestellten über einer gewissen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Grenze, fünfjährige Einschränkungen von Lohnerhöhungen, einen fünfjährigen Verzicht
auf Reduktion der Nachwuchs- und Frauenförderung sowie die Möglichkeit für
Rückforderungen der Beträge bei Nichteinhalten dieser Bedingungen. Darüber hinaus
sollten auch weiterhin zinslose, innert zehn Jahren rückzahlbare Darlehen für die
Sportvereine möglich sein, etwa bei Liquiditätsengpässen. Dafür stellte der Bundesrat
CHF 235 Mio. zur Verfügung.
Bei diesen Massnahmen gehe es nicht nur um die nach aussen sichtbaren
Spitzensportler, sondern auch um die Junioren- und Frauenabteilungen, für welche die
Klubs verantwortlich seien, argumentierte Finanzminister Maurer. Damit hätten diese
Gelder eine «gute Hebelwirkung für die Gesellschaft, für die Gesundheit und für den
Sport». Während die Darlehen im Rat nicht umstritten waren, beantragte Marcel
Dettling (svp, SZ), die A-Fonds-perdu-Beiträge an eine 20-prozentige
Kostenübernahme durch den Standortkanton zu knüpfen – Roland Büchel (svp, SG)
forderte gar eine 50-prozentige kantonale Beteiligung, zumal Sportklubs vor allem lokal
verankert seien, wie beide argumentierten. Zudem sollten die Klubs gemäss Büchel
mindestens 5 Prozent der Beiträge bis fünf Jahre nach Erhalt für die «Prävention und
die Bekämpfung von Spielmanipulationen und Wettbetrug» einsetzen müssen. Die
WAK-NR wollte überdies die Einkommensbeschränkungen oder -reduktionen auf die
am Spielbetrieb beteiligten Angestellten beschränken, während Mathias Reynard (sp,
VS) in einem Einzelantrag Rücksicht auf Aufsteiger nehmen und diesen
Lohnerhöhungen erlauben wollte. Zudem war umstritten, welcher Zeitpunkt für die
Festlegung der bisherigen Höhe der Nachwuchs- und Frauenförderung, die während
fünf Jahren nicht unterboten werden darf, massgeblich sein soll. Der Nationalrat hiess
in der Folge die Einführung der A-Fonds-perdu-Beiträge gut und lehnte eine
Beteiligung der Kantone ab. Hingegen folgte er dem Mehrheitsantrag der Kommission
entgegen dem Antrag Reynard und schuf einzig Einkommensbeschränkungen für am
Spielbetrieb Beteiligte.

Auch für den Kulturbereich lag mit dem Einzelantrag Aebischer (sp, BE) ein
Änderungsvorschlag für das Covid-19-Gesetz vor. Aebischer verlangte, auch die
Kulturschaffenden an der bereits im September 2020 geschaffenen Hilfe für
Kulturunternehmen in der Höhe von CHF 100 Mio. teilhaben zu lassen. Die Gelder
sollten Kulturschaffenden wie Kulturunternehmen als Ausfallentschädigung oder für
Transformationsprojekte zugesprochen werden und Kulturschaffende mit Auftritten
oder Aufträgen in der Privatwirtschaft zugutekommen. Letztere könnten weder
Ausfallentschädigungen noch fehlende Gagen geltend machen. Für
Selbständigerwerbende im Kulturbereich sei es überdies schwierig, Umsatzeinbussen
von mindestens 55 Prozent zu belegen. Neben der SP- stimmten auch die Grünen- und
die GLP-Fraktion dem Antrag zu, die bürgerlichen Parteien lehnten ihn jedoch (fast)
geschlossen ab, womit er keine Mehrheit fand.

Neu wollte der Bundesrat mit der Revision des Covid-19-Gesetzes die Möglichkeiten für
Ordnungsbussen für Maskenverweigerinnen und -verweigerer schaffen – bisher
konnte das Verweigern des Tragens einer Schutzmaske nur in einem Strafverfahren
geahndet werden. Die Neuregelung wollte Thomas Aeschi (svp, ZG) mit einem
Minderheitsantrag verhindern, während die Kommission als Mittelweg die Möglichkeit
für Ordnungsbussen auf klar abgrenzbare Bereiche wie den öffentlichen Verkehr
beschränken, Orte wie Dorfkerne oder belebte Plätze jedoch davon ausnehmen wollte.
Bundesrat Maurer verteidigte den bundesrätlichen Vorschlag damit, dass man der
Bevölkerung «sehr viel Eigenverantwortung» gebe, es aber auch Sanktionen bedürfe,
wenn diese Eigenverantwortung nicht wahrgenommen werde. Dies hätten nicht zuletzt
auch die Kantone gefordert. Thomas Aeschi verwies darauf, dass unter anderem
Gesundheitsminister Berset vor kurzer Zeit noch gesagt habe, dass Masken nichts
bringen würden, und sprach sich gegen einen «Polizeistaat» oder «noch mehr
Denunziantentum» aus. Der Antrag Aeschi fand in allen Fraktionen gewissen Anklang:
Die SVP-Fraktion stimmte dem Minderheitsantrag mehrheitlich zu, auch bei den
Grünen (8), bei der SP (3), den FDP.Liberalen (je 3) und bei der Mitte-Fraktion (2) gab es
vereinzelt Zustimmung. Insgesamt sprach sich der Nationalrat jedoch mit 121 zu 65
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gegen Aeschis Vorschlag und im Sinne der
Kommissionsmehrheit für die Ausweitung der Ordnungsbussen auf die Nichteinhaltung
der Maskenpflicht aus. 

Im Bereich der Gesundheitsversorgung verlangte die WAK-NR eine Änderung am
bisherigen Gesetz. So solle der Bundesrat die Abgeltung derjenigen Kosten regeln,
welche den Leistungserbringenden zukünftig durch verbotene und eingeschränkte
Untersuchungen oder Behandlungen, wie sie im Frühjahr 2020 veranlasst worden
waren, um die Kapazität des Gesundheitswesens zu gewährleisten, entstünden. Diese

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



seien in der Tarifstruktur nicht aufgeführt und könnten entsprechend nicht
abgerechnet werden, erklärte Esther Friedli für die Kommission. Diese Abgeltung der
Kosten diene überdies dazu, «dass der Bund künftig Wirksamkeit und
Verhältnismässigkeit vorsichtig prüft, bevor er Massnahmen anordnet» (Friedli). Eine
Minderheit Aeschi erachtete diesen Vorschlag jedoch als Eingriff in den Föderalismus,
zumal die Kantone selbst entscheiden könnten, ob sie die entsprechenden
Untersuchungen einschränkten oder nicht, und folglich auch die Kosten dieser
Entscheidung tragen sollten. Die von der WAK-NR vorgeschlagene Regelung fand jedoch
bei allen Fraktionen im Nationalrat mit Ausnahme der SVP-Fraktion Anklang. 

Eine Minderheit Wermuth (sp, AG) wollte neu auch eine Regelung zu den
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose ins Covid-19-Gesetz aufnehmen. Die
Überbrückungsleistungen sollten auf den 1. Juli 2021 in Kraft treten, Wermuth schlug
jedoch vor, rückwirkend auch älteren Personen, die zwischen dem 1. Januar 2021 und
dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgesteuert wurden, Zugang zu ÜL zu gewähren.
Entgegen anderslautender Aussagen der Kommission sei das Problem der Aussteuerung
älterer Arbeitnehmender aufgrund der Pandemie nämlich akut, betonte er. Folglich sei
es nicht fair, dass Personen, die vor dem 31. Juni 2021 ausgesteuert würden, nicht von
den ÜL profitieren können. Der Antrag fand jedoch nur in der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie bei den EVP-Mitgliedern Unterstützung und wurde folglich abgelehnt. 

Verschiedene links-grüne Minderheiten sahen auch bei der Erwerbsersatzordnung
Änderungsbedarf – entgegen der Meinung von Bundesrat und Kommission. Eine
Minderheit Michaud Gigon (gp, VD) wollte die für eine Entschädigung des
Erwerbsausfalls als Bedingung festgelegten Umsatzeinbussen in der Höhe von
mindestens 55 Prozent streichen. Bei tieferen Einkommen könne man mit 45 Prozent
des Gehalts nicht überleben, argumentierte sie. Eine weitere Minderheit Bendahan (sp,
VD) schlug vor, nicht nur gefährdeten Personen Anspruch auf EO zu gewähren, sondern
auch kranken, jedoch nicht an Corona erkrankten Personen. In einem weiteren
Einzelantrag forderte Fabian Fivaz (gp, NE), auch Betriebszulagen gemäss EOG für
Selbständigerwerbende zu ermöglichen, wie sie Militärdienstleistende bereits geltend
machen können. So müssten Personen mit hohen Fixausgaben diese auch weiterhin
bezahlen, weshalb sie einen Zuschlag auf ihren Erwerbsersatz erhalten sollten.
Sämtliche Anträge zur EO stiessen jedoch nur bei Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktion auf Zustimmung.

Im zweiten Block beschäftigte sich der Nationalrat ausführlich mit der Härtefallhilfe,
die ein Paket über CHF 1 Mrd. umfasste. Zu den bisherigen CHF 400 Mio., an denen die
Kantone mit 50 Prozent beteiligt waren, sollten CHF 600 Mio. hinzukommen, an denen
sich die Kantone zu 20 Prozent beteiligen müssten – dabei könnten die Kantone aber
erst auf die zweite Tranche zurückgreifen, wenn die Gelder der für sie teureren ersten
Tranche verteilt sind. Bundesrat Maurer begründete die Änderung des Verteilschlüssels
damit, dass dieses zweite Paket «möglicherweise die Kräfte der Kantone finanziell
übersteigt». Da die Kantone zudem für den Vollzug verantwortlich blieben, würden
ihnen dadurch noch zusätzliche Kosten anfallen, erklärte der Finanzminister. Mehrfach
verwies Maurer darauf, dass dieser Übergang «vom Massengeschäft des Frühjahrs» zu
den aktuellen Einzelfallbeurteilungen längere Entscheidungsprozesse mit sich bringe
und entsprechend Zeit brauche. 
Auch bezüglich der Härtefallhilfen standen verschiedene Mehr- und Minderheitsanträge
zur Debatte, etwa zu den Bedingungen für den Erhalt von Härtefallhilfe, für die der
Bundesrat keine materielle Änderung vorgesehen hatte. Nach wie vor sollte gemäss
bundesrätlicher Vorlage Anspruch auf Hilfe haben, wessen Jahresumsatz 60 Prozent
unter dem mehrjährigen Durchschnitt liegt. Die WAK-NR wollte hingegen neben der
Vermögens- und Kapitalsituation der Betroffenen auch ihre nicht gedeckten Fixkosten
berücksichtigen, da Letztere zwischen den Unternehmen stark variieren könnten. Dies
lehnte der Finanzminister ab, zumal eine Berücksichtigung der Fixkosten den
administrativen Aufwand stark vergrössern und das Verfahren damit deutlich verlängern
würde. Bundesrat Maurer wies bezüglich diesem und sämtlichen folgenden
Ausbauanträgen überdies darauf hin, dass der Bund nicht festlege, welche
Unternehmen die Kantone unterstützen könnten, sondern lediglich, an welchen Hilfen
sich der Bund beteilige. Die Kantone dürften also auch zusätzlichen Unternehmen
Härtefallhilfen zukommen lassen. Die Kommission verlangte zudem, Härtefallhilfen auch
Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 50'000 zuzusprechen – der Bundesrat
hatte seine Beteiligung diesbezüglich auf Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 100'000 beschränkt. Christa Markwalder (fdp, BE) stellte sich gegen diesen Antrag
der WAK-NR: Bei den Bundeshilfen gehe es darum, Existenzen zu schützen.
Unternehmen mit einem monatlichen Umsatz von CHF 4'167 (beziehungsweise eben
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einem Jahresumsatz von CHF 50'000) dienten aber mehrheitlich dem Nebenerwerb
und sollten entsprechend nicht berücksichtigt werden. Schliesslich wollte die
Kommission Unternehmen mit abgrenzbaren Teilbereichen sowohl Anrecht auf Sport-
und Kultur-Hilfen als auch auf Härtefallhilfe gewähren – bislang war nur der Zugang zu
jeweils einem der beiden Töpfe möglich gewesen. Trotz Minderheiten Schneeberger
(fdp, BL) und Markwalder gegen die Anträge der WAK-NR, setzte sich die Kommission in
allen drei Punkten durch. 
Nationalrätinnen und Nationalräte der SP und der Grünen forderten in verschiedenen
Minderheits- oder Einzelanträgen einen Ausbau der Härtefallhilfen. Unter anderem
beantragten sie einen Verzicht auf einen maximalen Gesamtbetrag für die
Härtefallhilfen (Minderheit Andrey, gp, FR), eine Möglichkeit für den Bund,
Unternehmen direkt zu unterstützen (Minderheit Wermuth) oder den Zugang zu
Härtefallhilfen ab einer Umsatzeinbusse von 70 Prozent (Minderheit Rytz, gp, BE). Ein
Einzelantrag Weichelt-Picard (al, ZG) verlangte ein Dividendenauszahlungsverbot im
Gesetz – bisher war ein solches lediglich in der Verordnung enthalten. Der Nationalrat
lehnte sämtliche Minderheiten zu den Härtefallhilfen ab, im Falle des Einzelantrags
Weichelt-Picard jedoch äusserst knapp mit 96 zu 96 Stimmen und Stichentscheid von
Ratspräsident Aebi (svp, BE).

Im dritten Block beriet der Nationalrat die Änderungen an den Massnahmen zur
Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat hatte hier vorgesehen, die Möglichkeiten
auszudehnen, mit denen von den Regelungen zur Kurzarbeit im AVIG abgewichen
werden darf – insbesondere sollte der Zugang zu KAE wieder erweitert werden können,
wie der Finanzminister erklärte. So sollten auch Personen in befristeten oder
temporären Arbeitsverhältnissen sowie in Lehrverhältnissen zur Kurzarbeit zugelassen
und die Karenzzeit und die maximale Bezugsdauer für KAE angepasst werden können.
Von diesen bundesrätlichen Anliegen war einzig die Ausdehnung der Kurzarbeit auf
Personen in befristeten und temporären Arbeitsverhältnissen umstritten; eine
Minderheit Burgherr (svp, AG) wollte auf diese verzichten. Temporäre Arbeitskräfte
seien derzeit in der Wirtschaft sehr willkommen, argumentierte Burgherr. Eine
Minderheit Michaud Gignon wollte hingegen die bundesrätliche Änderung gar
rückwirkend auf Anfang September 2020 – und somit ohne Unterbrechung nach deren
Aufhebung nach der ersten Welle – in Kraft setzen. Der Nationalrat entschied sich nicht
nur für eine Möglichkeit zur Ausdehnung der KAE auf Temporärmitarbeitende, sondern
äusserst knapp mit 96 zu 95 Stimmen auch für die rückwirkende Inkraftsetzung. Die
SVP- und FDP.Liberalen-Fraktionen sowie knapp die Hälfte der Mitte-Fraktion
stimmten geschlossen gegen die Ausdehnung, wurden jedoch überstimmt.
Die Kommissionsmehrheit machte bezüglich der Regelungen zur
Arbeitslosenversicherung keine Änderungsvorschläge, hingegen reichten auch hier
Mitglieder der SP und der Grünen zahlreiche Anträge ein. Viel Aufmerksamkeit erhielten
die Rahmenfristen für den Leistungsbezug und die Beitragszeit für Versicherte, die
allgemein (Minderheit Jans: sp, BS), für Angestellte in befristeten Verhältnissen (zweite
Minderheit Jans) oder in Berufen, in denen Arbeitgeberwechsel und befristete Verträge
üblich sind (Minderheit Bendahan), verlängert werden sollten. Gerade Personen in
befristeten Verhältnissen hätten aktuell Mühe, ihre Beitragszeit zu erreichen,
begründete Wermuth die Anliegen. 
Auf eine Verbesserung der Situation von Personen mit niedrigen Einkommen zielten
zwei weitere Anträge ab. Eine neuerliche Minderheit Jans beantragte eine teilweise
Kompensation der Einkommenseinbussen von Personen unter dem Medianlohn durch
den Bezug von Kurzarbeitsleistungen, während eine Minderheit Andrey die zukünftigen
KAE für Personen mit Nettolöhnen unter CHF 4'000 auf 100 Prozent erhöhen wollte.
Für eine kurze Dauer sei eine Lohnreduktion auf 80 Prozent bei tieferen Löhnen
möglich, aber über längere Dauer führe dies für die Betroffenen zu grossen Problemen,
argumentierte Wermuth. Auch diese Anträge blieben jedoch alle erfolglos. 

Bereits im ersten Block hatte die grosse Kammer die Frage der Geltungsdauer des
Gesetzes behandelt, die im Unterschied zur Schaffung des Covid-19-Gesetzes im
September 2020 nicht umstritten war. Weiterhin sollte die Mehrheit der Massnahmen
des Covid-19-Gesetzes bis Ende 2021 befristet sein. Ein Teil der Regelungen zur
Kurzarbeit wurde jedoch bis Ende 2023 verlängert – ursprünglich sollten diese nur bis
Ende 2022 in Kraft sein. Mit 179 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich der Rat
in der Folge für Annahme des Entwurfs aus. Sowohl die ablehnenden Stimmen als auch
die Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Trotz der zahlreichen
Minderheitsanträge war der Nationalrat in dieser ersten Behandlung der Revision des
Covid-19-Gesetzes weitgehend dem Bundesrat gefolgt. 6
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Nach den ersten Behandlungen der Revision des Covid-19-Gesetzes im National- und
Ständerat mussten acht Differenzen ausgeräumt werden. Die ersten drei bereinigte der
Nationalrat in der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens. So verzichtete
die grosse Kammer auf ihre anfängliche Forderung, dass der Bundesrat für die Kosten,
die den Leistungserbringenden (beispielsweise den Spitälern) durch Einschränkungen
der Behandlungsmöglichkeiten zukünftig entstehen, eine Lösung suchen soll. Die
Gesundheitsversorgung liege in der Verantwortung der Kantone, bekräftigte
Kommissionssprecherin Esther Friedli (svp, SG) das Argument des Ständerates. Auch bei
der Frage, welche Saison oder Saisons bei der Festlegung der Mindestausgaben für den
Nachwuchs- oder den Frauenbereich im Sport massgeblich sein sollen, folgte der
Nationalrat seinem Schwesterrat. Es habe sich gezeigt, dass gerade für die
Frauenförderung ein Vergleich mit der letzten Saison am vorteilhaftesten sei, wurde
argumentiert. Schliesslich pflichtete die grosse Kammer dem Ständerat auch bei den
Überbrückungsleistungen bei: Zwar hatte die WAK-NR dem Nationalrat die Streichung
des Anspruchs von älteren Personen, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem
Inkrafttreten der ÜL ausgesteuert werden, empfohlen. Der Antrag hänge gemäss
Kommissionssprecher Regazzi (cvp, TI) nicht direkt mit der Corona-Pandemie
zusammen, da die Betroffenen bereits vor zwei Jahren entlassen worden seien. Zudem
würde diese Regelung CHF 80 Mio. in fünf Jahren kosten, ergänzte Finanzminister
Maurer. Samuel Bendahan (sp, VD) verwies jedoch für die Minderheit Wermuth (sp, AG)
auf die Folgekosten beispielsweise für die Sozialhilfe, wenn hier keine Regelung
gefunden würde, und betonte noch einmal die Wichtigkeit der Massnahme für die
Betroffenen – diese hätten keine anderen Möglichkeiten als die ÜL. Mit 106 zu 88
Stimmen folgte der Nationalrat der Minderheit Wermuth und damit dem Ständerat.

Bevor sich der Ständerat der Bereinigung der fünf verbliebenen Differenzen annehmen
konnte, wurde die Gesetzgebung von der immer grösser werdenden zweiten Welle der
Corona-Pandemie eingeholt: Der Bundesrat hatte in der Zwischenzeit entschieden, die
Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu verstärken; betroffen waren
insbesondere das Gastgewerbe und die Kulturbranche, die erneut schweizweit ihren
Betrieb einstellen mussten. Dies machte eine Verstärkung der Hilfsmassnahmen für die
Wirtschaft notwendig, die der Bundesrat kurzfristig ins Covid-19-Gesetz aufnehmen
wollte. «Wenn zusätzliche Einschränkungen kommen, braucht es dazu ein
Begleitprogramm, um die finanziellen Ausfälle entsprechend abzufedern»,
argumentierte Bundesrat Maurer. Entsprechend schlug der Bundesrat Änderungen an
bereits beratenen Gesetzesartikeln vor und stellte dazu einen Rückkommensantrag.
Die Kommissionen der beiden Räte hiessen den Antrag mit Verweis auf die
aussergewöhnliche Situation, welche entsprechend auch eine aussergewöhnliche
Gesetzgebung notwendig mache, gut und nahmen die bundesrätlichen Anträge in die
Differenzbereinigung auf. Entsprechend verwies Ständeratspräsident Kuprecht (svp, SZ)
darauf, dass der Rat eine «etwas schwierige Differenzbereinigung» vor sich habe, und
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) verteidigte die «etwas speziell beanspruchte
Gesetzgebung», «eine Gesetzgebung, wie wir sie sonst namentlich in diesem Rat nicht
machen würden». 
Zentral war bei dieser aussergewöhnlichen Gesetzgebung der Antrag des Bundesrates,
die Mittel für die Härtefallmassnahmen aufzustocken: Neben den ersten zwei, bereits
gesprochenen Tranchen über CHF 400 Mio. und CHF 600 Mio. sollte eine dritte
Tranche über CHF 750 Mio. bereitgestellt werden. An den Massnahmen dieser dritten
Tranche sollten sich die Kantone zu 33 Prozent beteiligen (erste Tranche: 50%, zweite
Tranche: 20%). Für besonders betroffene Kantone sowie als Reserve schlug der
Bundesrat zudem eine vierte Tranche ebenfalls über CHF 750 Mio. für Härtefallhilfen
vor, an denen sich die Kantone nicht beteiligen müssten. Mit diesen zusätzlichen
insgesamt CHF 1.5 Mrd. solle die Zeit bis zur Frühjahressession 2021 abgedeckt werden,
betonte Pirmin Bischof. Unbestritten war in der WAK-SR die Erhöhung der
Härtefallhilfen um CHF 1.5 Mrd. gewesen, jedoch beantragte eine
Kommissionsmehrheit, diese nicht nur für besonders betroffene Kantone, sondern
auch für besonders betroffene Branchen zu öffnen. Mit 27 zu 17 Stimmen lehnte der
Ständerat diese Ausdehnung jedoch ab. 
Auch die Anforderungen für die Härtefallhilfe wollte der Bundesrat kurzfristig anpassen.
Ständerat und Nationalrat hatten in den Beratungen zuvor die für den Zugang zu
Härtefallhilfen nötigen Umsatzeinbussen von mindestens 40 Prozent bestätigt. Nun bat
der Bundesrat jedoch um die Möglichkeit, für die vom aktuellen Tätigkeitsverbot oder
einer Tätigkeitseinschränkung betroffenen Unternehmen tiefere Hürden festlegen zu
können. Stillschweigend nahm der Ständerat auch diese Änderung an. 

Auch für die Kulturschaffenden forderte der Bundesrat Unterstützung, konkret nahm
er weitgehend den Einzelantrag Aebischer (sp, BE) aus der ersten Behandlungsrunde
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des Nationalrats wieder auf. Waren die Kulturschaffenden im Rahmen der Covid-19-
Verordnung noch unterstützt worden, hatte sich das Covid-19-Gesetz bisher auf
Beiträge an die Kulturunternehmen beschränkt. Da aber der Kulturbereich durch den
zweiten Lockdown erneut mit einem Tätigkeitsverbot belegt worden war, sollten nun
auch die selbständig erwerbenden Kulturschaffenden Ausfallentschädigungen
beantragen können. Den Betrag für die Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen
wollte der Bundesrat jedoch bei CHF 100 Mio. belassen, wie Finanzminister Maurer
erklärte. Stillschweigend hiess der Ständerat auch diesen neusten bundesrätlichen
Antrag gut.

Weiter verkompliziert wurde die aussergewöhnliche Gesetzgebung nun dadurch, dass
nicht nur der Bundesrat, sondern auch die WAK-NR ob der sich veränderten Situation
neue Anträge stellte, die ebenfalls einen Rückkommensantrag bedingten. Zwar nahm
die WAK-SR den Rückkommensantrag ihrer Schwesterkommission an, entschied
jedoch, die Erstbehandlung der Anträge dem Nationalrat zu überlassen.
In der Folge machte sich die kleine Kammer an die Bereinigung der verbliebenen
«ordentlichen» Differenzen. Einig wurde man sich mit dem Nationalrat beim
Dividendenverbot bei Härtefallhilfen. Hier hatte der Nationalrat dieselbe Regelung
vorgeschlagen, welche bereits ins Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz aufgenommen
worden war. Demnach dürfen Unternehmen, um Härtefallunterstützung zu erhalten, im
entsprechenden Geschäftsjahr keine Dividenden und Tantiemen ausschütten oder
beschliessen sowie keine Kapitaleinlagen zurückerstatten oder deren Rückerstattung
beschliessen. Stillschweigend stimmte der Ständerat dieser Regelung zu. 
Einig wurde man sich in derselben Behandlungsrunde auch bezüglich der Frage, ob
Unternehmen Sport- und Kulturhilfen sowie Härtefallhilfen beantragen können sollten.
Obwohl sich der Ständerat in seiner ersten Behandlung der Covid-19-Gesetzesrevision
gegen einen solchen doppelten Anspruch auf Hilfe ausgesprochen hatte, pflichtete er
ihm nun stillschweigend bei. 

Für die dritte Beratung der Revision des Covid-19-Gesetzes brachte die WAK-NR im
Nationalrat, wie im Ständerat bereits angekündigt worden war, durch einen
Rückkommensantrag neue Differenzen auf den Tisch. 
Die erste davon betraf die Erwerbsersatzordnung: Die Kommissionsmehrheit schlug
nachträglich vor, Entschädigungen des Erwerbsausfalls nicht ab einer Umsatzeinbusse
von 55 Prozent, sondern bereits ab 40 Prozent zu ermöglichen und sich damit an den
Bedingungen für die Härtefallmassnahmen zu orientieren. Damit nahm die Kommission
ein Anliegen aus den ersten Behandlungsrunden wieder auf, schwächte dieses jedoch
ab. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) lehnte diesen Antrag ab, zumal eine solche
Regelung gemäss Bundesrat Maurer insgesamt CHF 1.5 Mrd. bis CHF 2 Mrd. kosten
würde. Stattdessen schlug Aeschi vor, dem zweiten neuen Antrag der WAK-NR zu
folgen, nämlich der Erhöhung der KAE auf 100 Prozent für Personen mit niedrigen
Einkommen. Für die Definition von «niedrigen Einkommen» wollte sich die Kommission
am Mindestlohn gemäss GAV in der Gastronomie orientieren, der bei CHF 3'470 pro
Monat lag. Niemand solle demnach mit KAE weniger als diesen Lohn verdienen. KAE für
Löhne zwischen CHF 3'470 und CHF 4'340 sollten überdies anteilsmässig angehoben
werden, um Schwelleneffekte zu vermeiden. Mit dieser Regelung würde «Personen mit
einem tiefen Monatslohn gezielt unter die Arme» gegriffen, während die Reduktion der
nötigen Umsatzeinbusse beim Erwerbsausfall eine «Giesskannenlösung» darstelle,
argumentierte Aeschi. Die Erhöhung der KAE bei niedrigen Einkommen wurde in der
Folge ohne Minderheitsantrag stillschweigend angenommen, gleichzeitig unterstützte
der Nationalrat mit 101 zu 83 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) aber auch die Senkung der
Schwelle für Erwerbsausfallentschädigungen auf 40 Prozent. 
Neben diesen beiden neuen Anträgen der Kommissionsmehrheit reichte auch
Jaqueline Badran (sp, ZH) einen neuen Vorschlag zu einem bereits abgeschlossenen
Artikel ein, nämlich zu den A-Fonds-perdu-Beiträgen bei den Härtefallhilfen. Dabei
wollte sie den Kantonen die Möglichkeit geben, diese Beiträge auf 20 Prozent zu
erhöhen (bisher 10 Prozent) oder alternativ 50 Prozent der ungedeckten Fixkosten eines
Unternehmens zu übernehmen. Dies gebe den Kantonen den Spielraum, den sie
benötigten, argumentierte Badran. Finanzminister Maurer wehrte sich dagegen, hier
weitergehende Kriterien zu schaffen, zumal sich der Bundesrat für seine vierte Tranche
an Härtefallhilfen mehr Freiheiten bei der Vergabe erhoffte. Der Nationalrat lehnte den
Antrag Badran ab. 
Die Anspruchsvoraussetzungen dieser vierten Tranche für Unternehmen, welche von
den neusten Einschränkungen seit dem 1. November 2020 betroffen waren, wollte der
Bundesrat zusammen mit den Kantonen aushandeln und in einer Verordnung regeln.
«Wir werden in den nächsten Wochen Flexibilität brauchen, um auf all die
Besonderheiten, die in den Kantonen existieren, Rücksicht nehmen zu können»,
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argumentierte der Bundesrat. Eine Minderheit Aeschi lehnte eine solche Lockerung ab,
um eine Ungleichbehandlung der Betroffenen aufgrund unterschiedlicher Regelungen
zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu verhindern, blieb damit aber erfolglos.
Eine Minderheit Ryser (gp, SG) wollte überdies die zweite der beiden neuen Tranchen
von CHF 750 Mio. auf CHF 2 Mrd. aufstocken. Die Minderheit bezweifelte, dass die
vorgesehenen Reserven bis zur Frühjahrssession 2021 reichen würden, falls es zu einem
erneuten Lockdown kommen würde. Diese Erhöhung der vierten Tranche fand jedoch
nur bei SP, Grünen und GLP Anklang, folglich blieb der Nationalrat, wie von einer
Minderheit Aeschi gefordert, bei der Version des Bundesrates.

Auch bezüglich des dritten Antrags des Bundesrates, im Kulturbereich nicht mehr nur
die Kulturunternehmen, sondern wie bereits in der entsprechenden Verordnung auch
die Kulturschaffenden zu unterstützen, folgte der Nationalrat dem Bundesrat. Er
lehnte damit zwei Minderheitsanträge ab: Eine Minderheit Fivaz (gp, NE) verlangte eine
Verdoppelung des bereitgestellten Betrags auf CHF 200 Mio., da die Situation der
Kulturschaffenden heute deutlich schlechter sei als beim ersten Lockdown und somit
vermutlich mehr Gelder beantragt würden. Eine Minderheit Aeschi lehnte hingegen die
Ausweitung der Hilfe auf Kulturschaffende ab, da der zweite Zwischenbericht der EFK
zu den Ausschüttungen während des ersten Lockdowns gezeigt habe, dass «viele
Kulturschaffende mehr Geld erhalten haben, als der effektive Schaden war». Mit der
Zustimmung des Nationalrats konnte das Parlament somit die neuen bundesrätlichen
Regelungen bereits verabschieden. 

Auch einen der ursprünglichen Anträge bereinigte der Nationalrat in dieser Runde,
nämlich die Frage, ob der neu geschaffene Anspruch von Mitarbeitenden mit
Temporär- oder befristeten Verträgen auf KAE rückwirkend auf den 1. September 2020
in Kraft gesetzt werden soll. Diese Frage hatte der Nationalrat bereits zweimal bejaht,
wenn zuletzt auch sehr knapp mit 97 zu 97 Stimmen und Stichentscheid des
Präsidenten. Die Kommissionsmehrheit beantragte jedoch, dem Ständerat und dem
Bundesrat zu folgen und auf die Rückwirkung zu verzichten. Mit Verweis auf ein
föderalistisches Problem –  eine Regelung ab dem 1. Januar 2021 würde zwar die
Verluste der Betroffenen durch die bundesrätlichen Massnahmen abdecken, nicht aber
diejenigen der Unternehmen in den französischsprachigen Kantonen, die bereits seit
Mitte Oktober 2020 entsprechende Verschärfungen erlassen hatten – beantragte eine
Minderheit Fivaz Festhalten. Finanzminister Maurer verwies einmal mehr auf den
grossen Aufwand und die Verzögerungen, die durch die neue Erstellung und Prüfung
der entsprechenden Anträge entstehen würden. Dieses Mal liess sich der Nationalrat
vom bundesrätlichen Argument überzeugen, entschied sich gegen eine Rückwirkung
und bereinigte diese Differenz im Sinne des Ständerats.

In der letzten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens löste der Ständerat einige
verbliebene Differenzen auf, jedoch nicht alle. Eine Einigung fand sich zur
Berücksichtigung der Fixkosten bei der Bestimmung der Härtefälle. Diesbezüglich hatte
der Nationalrat dreimal entschieden, nicht gedeckte Fixkosten als Kriterium für
Härtefälle anzuerkennen, woraufhin die WAK-SR einstimmig beantragte, der
Formulierung des Nationalrats zuzustimmen. Diese lasse es zu, dass Kantone nicht in
allen Gesuchen die Fixkosten überprüfen müssten, sondern nur dort, wo es Sinn mache.
Auch Finanzminister Maurer zeigte sich mit der Formulierung einverstanden, solange
diese «so zu verstehen [sei], dass die Situation mittels einer summarischen Prüfung und
einer pauschalen Beurteilung angeschaut wird». Stillschweigend folgte der Ständerat
dem Antrag der Kommission und bereinigte diese Differenz. 
Bei der EO nahm der Ständerat stillschweigend die neue Änderung der WAK-NR an,
wonach statt einer 55-prozentigen Umsatzeinbusse eine Einbusse von 40 Prozent nötig
ist, um EO beantragen zu können. Damit wurde ein «mit der Härtefallregelung
einheitlicher Satz eingeführt», wie Kommissionssprecher Bischof betonte. Die Kosten
von CHF 1.5 Mrd. bis CHF 2 Mrd. sei man bereit zu sprechen, zumal die Ausweitung der
EO auf Selbständige bisher statt den vermuteten CHF 5.3 Mrd. «nur» CHF 2 Mrd.
gekostet habe. Gemäss einem Schreiben, welches die Kommission vor der Debatte im
Rat erhalten habe, befürchteten die SKOS und die Sozialdirektorenkonferenz überdies,
dass es ansonsten insbesondere bei den Selbständigerwerbenden zu einem starken
Anstieg der Sozialhilfefälle kommen werde. 
Auch der vom Nationalrat neu geschaffenen Erhöhung der KAE auf 100 Prozent für
Personen mit Löhnen bis CHF 3'470 und einer anteilsmässigen Aufstockung der
ausbezahlten Löhne bis CHF 4'340 stimmte der Ständerat stillschweigen zu – übernahm
jedoch eine etwas einfachere Formulierung der Bundesverwaltung. Er legte die
Geltungsdauer für diese Regelung rückwirkend auf den 1. Dezember 2020 fest, sie sollte
bis zum 31. März 2021 in Kraft bleiben. Vergeblich wies Ruedi Noser (fdp, ZH) darauf hin,
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dass damit eben auch Personen stärker unterstützt würden, die in einem Haushalt mit
einer Person mit einem zweiten, möglicherweise viel höheren Einkommen lebten, dass
Nichtarbeiten damit erstmals «gleich interessant [sei] wie das Arbeiten» und dass die
Betroffenen auch die Möglichkeit hätten, einer Zusatzbeschäftigung nachzugehen. Er
zeigte sich aber durch die zeitliche Begrenzung der Regelung beruhigt. 

Damit verblieb noch eine Differenz, zu der eine Einigungskonferenz abgehalten werden
musste. Offen geblieben war die Frage zur Einkommensbeschränkung für die
Sportvereine. Anfänglich hatte sich hier die Frage gestellt, ob die Löhne aller oder nur
der am sportlichen Betrieb beteiligten Mitarbeitenden berücksichtigt werden sollen
und ob alle Löhne über einer gewissen Grenze einzeln gekürzt werden müssten oder
nur der Durchschnittslohn. Bei diesen zwei Fragen konnten sich die beiden
Ratskammern auf eine Reduktion der Durchschnittslöhne aller Mitarbeitenden über
einer bestimmten Grenze einigen, wobei der Nationalrat als Referenz die Einkommen
der Saison 2018/2019 berücksichtigen wollte, der Ständerat diejenigen vom Stichtag 13.
März 2020, also dem Tag des Lockdowns. Hier hatte sich der Ständerat zuvor erneut für
Festhalten entschieden, gemäss Hannes Germann (svp, SH) aufgrund von
Partikularinteressen einzelner Vereine. Eine ganze Saison inklusive Playoffs im
Eishockey oder Cup-Erfolgen oder internationalen Einsätzen im Fussball bilde die
Situation besser ab als die Löhne an einem einzigen Stichtag. Die Einigungskonferenz
löste die Meinungsverschiedenheit, indem sie beide Versionen aufnahm: Als Referenz
sollte die Saison 2018/2019 gelten, auf Antrag könnte aber auch der Stichtag 13. März
2020 herangezogen werden. Bei den KAE für tiefere Einkommen sowie bei deren
Geltungsdauer folgte die Einigungskonferenz dem Vorschlag des Ständerats. Die
Anträge der Einigungskonferenz waren schliesslich weder im Nationalrat noch im
Ständerat umstritten: Während die grosse Kammer den Antrag der Einigungskonferenz,
die Dringlichkeitsklausel sowie die Revision in der Schlussabstimmung mit einzelnen
ablehnenden Stimmen von Mitgliedern der SVP-Fraktion deutlich annahm, stimmte
ihnen der Ständerat jeweils geschlossen zu. 

Während der ganzen Beratung der Revision des Covid-19-Gesetzes betonten zahlreiche
Sprechende die aussergewöhnliche Situation, in der sich das Parlament befand: Neben
dem dicht gedrängten Programm, das die jeweiligen Beratungen der Revision auf einen
Tag beschränkte, und Kommissionssitzungen, die bereits um sechs Uhr morgens vor
den Ratssitzungen stattfanden, wurden vor allem die direkten Auswirkungen der sich
laufend ändernden Corona-Massnahmen auf die Beratung der Revision als
aussergewöhnlich hervorgehoben. 7
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